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Warum „konform“ nicht immer konform ist  

GOÄ-Abrechnungen 

Leistung, Datum, Nummer und Steigerungssatz – schon ist die GOÄ-Abrechnung in ihrer 
Grundstruktur komplett. Oder doch nicht? Wir zeigen, worauf es ankommt. 

Die Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) legt in §12 fest, wie eine korrekte Rechnung privatärztlicher 
Leistungen aufgebaut sein muss. Sie muss folgende Elemente enthalten: 

 Datum der Leistungserbringung, 
 die jeweilige Nummer nach dem Gebührenverzeichnis, 
 und dem Multiplikator (bei Steigerung über dem üblichen Normalsatz mit Begründung) 
 Betrag und Bezeichnung der Leistungen 
 sowie ggf. Auslagenersatz nach §10 

GOÄ: Die Ausnahmen machen die Abrechnung komplex 

Die aktuell gültige Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) enthält rund 2.400 Nummern und ihre Anwendung 
erweist sich als überaus komplex. Die Gebührenordnungspositionen schließen sich teilweise aus, dürfen 
nicht mehrfach oder nur mit einem fixierten Multiplikator abgerechnet werden.  

Manche Leistungen fehlen trotz des umfassenden Katalogs – und die Abrechnung erfolgt nach dem 
sogenannten Prinzip der analogen Bewertung: Bei diesem Verfahren sind Gebührennummern mit 
vergleichbarem Aufwand heranzuziehen, um nicht in der GOÄ enthaltene medizinische Leistungen 
abrechnen zu können. 

Und zu guter Letzt gibt es noch Besonderheiten wie die Höchstwerte: Jede Leistung ist mit einer Punktzahl 
versehen – überschreiten Abrechnungen bei komplexen Behandlungen eine bestimmte Gesamtpunktzahl, 
darf nur der in der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) vorgegebene Höchstwert abgerechnet werden (z.B. im 
Labor oder im Abschnitt Radiologie).  

GOÄ: Ihre PVS schützt Sie vor Abrechnungswirrwarr 

Das alles im Blick zu behalten, ist schon eine Aufgabe für sich und kostet viel Zeit. Im schlimmsten Fall führt 
ein Streit über die korrekte Anwendung der GOÄ vor Gericht – oder zunächst erst einmal an den 
Empfangstresen Ihrer Praxis. Dann werden Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Fragen und im Zweifel 
auch unzufriedenen Patientinnen und Patienten konfrontiert.  

 

https://www.pvs-se.de/fileadmin/user_upload/redakteure/pvs-se/epaper/index.php?catalog=PVS-GOAE-2020&lang=de&startpage=1#page_18
https://www.pvs-se.de/fileadmin/user_upload/redakteure/pvs-se/epaper/index.php?catalog=PVS-GOAE-2020&lang=de&startpage=1#page_17
https://www.pvs-se.de/goae
https://www.pvs-se.de/goae
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Mit einem kompetenten Ansprechpartner wie Ihrer PVS/ Schleswig-Holstein • Hamburg entlasten Sie Ihre 
Nerven und Ihr Praxispersonal, welches in dieser Zeit doch besser Behandlungen vorbereiten und sich dem 
reibungslosen Praxisablauf widmen kann. Aber Ihre PVS macht noch mehr:  

Mit Plausibilitätsprüfungen stellt die PVS/ Schleswig-Holstein • Hamburg sicher, dass Ihre Abrechnungen 
GOÄ-konform und vollständig sind. Dabei behalten Sie jederzeit die Kontrolle – Änderungen erfolgen nur mit 
Ihrer Zustimmung. 

Wir prüfen jede Abrechnung auf Plausibilität, Vollständigkeit und Ausschlüsse, halten Rücksprache mit Ihnen 
und stehen auch Ihren Patienten sowie deren Versicherungen als kompetente Ansprechpartner zur 
Verfügung.  
 
Gerne beraten wir Sie in einem kostenlosen und unverbindlichen Beratungsgespräch über die Vorteile einer 
Zusammenarbeit. 

Weiterführende Informationen 

 GOÄ kurz & knapp - „Unzeiten“ in der Praxis richtig abgerechnet 
 GOÄ kurz & knapp - So rechnen Sie Hausbesuche ab 
 Arztbriefe, Atteste, Berichte - Wie rechnet man Schriftstücke GOÄ-konform ab? 
 PVS/ Whitepaper | GOÄ-Gebühren korrekt steigern 

https://www.pvs-se.de/termin/
https://www.pvs-se.de/unser-service/infothek/detailansicht/news/goae-kurz-knapp-unzeiten-in-der-praxis-richtig-abgerechnet/
https://www.pvs-se.de/unser-service/infothek/detailansicht/news/goae-kurz-knapp-so-rechnen-sie-hausbesuche-ab/
https://www.pvs-se.de/unser-service/infothek/detailansicht/news/arztbriefe-atteste-berichte-wie-rechnet-man-schriftstuecke-goae-konform-ab/
https://www.pvs-se.de/unser-service/infothek/detailansicht/news/pvs-whitepaper-goae-gebuehren-korrekhttps:/www.pvs-se.de/unser-service/infothek/detailansicht/news/pvs-whitepaper-goae-gebuehren-korrekt-steigern/t-steigern/
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